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Statuten

1. Name und Sitz
Der Verband der Schuldienste Kanton Luzern (VSDLu) ist ein Verein nach Artikel 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB). Er hat seinen Sitz am Gründungsort in der Stadt Luzern.
Der Verband ist politisch und konfessionell neutral.

2. Zweck
Der Verband hat folgende Ziele:
· Vertretung der Interessen der Schuldienste gegenüber Kanton, Gemeinden, politische Gremien und Öffentlichkeit.
· Mitwirkung bei bildungspolitischen Entwicklungen
· Förderung der Qualität und Zusammenarbeit in den Schuldiensten
· Austausch, Vernetzung und Unterstützung unter den Mitgliedern
Der Verband verfolgt keine finanziellen oder gewinnorientierten Zwecke.

3. Mitgliedschaft
Mitglieder können alle Schuldienstleitungen im Kanton Luzern sein.
Als Passivmitglieder können alle ehemaligen Schuldienstleitungen im Kanton Luzern sein.
Der Beitritt zu diesem Verband ist freiwillig. Er erfolgt mit Mitteilung an den Vorstand und mit der Bezahlung des Mitgliederbeitrages.
Der Austritt ist jederzeit schriftlich auf Ende des Kalenderjahres möglich.
Mitglieder, die den Interessen des VSDLu zuwiderhandeln, können auf Antrag des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder ausgeschlossen werden. Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig.

4. Organe
Die Organe des Verbandes sind:
1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand
3. die Revisionsstelle

5. Mitgliederversammlung
· Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Verbandes.
· Sie findet mindestens einmal pro Jahr statt.
· Aufgaben:
· Wahl des Vorstandes und der Revisionsstelle
· Genehmigung von Jahresbericht, Rechnung und Budget
· Festlegung des Mitgliederbeitrags
· Beschluss über Statutenänderungen oder Auflösung
· Beschlüsse werden mit einfachem Mehr gefasst. Bei gleicher Anzahl Stimmen hat das Präsidium den Stichentscheid. 

6. Vorstand
· Der Vorstand besteht aus mindestens drei und maximal fünf Mitgliedern.
· Er organisiert die Arbeit des Verbandes und vertritt ihn nach aussen.
· Der Vorstand konstituiert sich selbst. Jedes Vorstandsmitglied führt ein Ressort mit einem definierten Aufgabenbereich.
· Die Mitglieder des Vorstands werden von der MV auf eine Amtsdauer von jeweils zwei Jahren gewählt.
· Er kann Arbeitsgruppen einsetzen.

7. Finanzen
· Die Mittel des Verbandes bestehen aus Mitgliederbeiträgen und allfälligen Beiträgen Dritter.
· Für Verpflichtungen des Verbandes haftet nur das Vereinsvermögen, nicht die Mitglieder persönlich.
· Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

8. Revision
· Die Revisionsstelle prüft die Jahresrechnung und erstattet Bericht an die Mitgliederversammlung.

9. Statutenänderung und Auflösung
· Änderungen der Statuten und die Auflösung des Verbandes erfordern eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder.
· Bei Auflösung fällt ein allfälliges Vermögen an eine Institution mit ähnlichen Zielen im Kanton Luzern.

10. Inkrafttreten
Diese Statuten wurden an der Gründungsversammlung vom 8. Januar 2026 in Luzern angenommen.
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